
Eigenerklärung zum „KfW-Effizienzhaus 40 Plus“ 

Die Firma
KOSTAL Solar Electric GmbH 

Hanferstraße 6 
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

erklärt hiermit, dass unser 

PIKO BA System

 für die Förderung „KfW-Effizienzhaus 40 Plus“ geeignet ist.

Zusätzliche Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus 
Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus erfüllt die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 und 
verfügt über folgendes Plus Paket: 
• Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien 
• Ein stationäres Batteriespeichersystem (Stromspeicher) 
• Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
• Eine Visualisierung 
Der in der Bilanz anrechenbare Strom aus erneuerbaren Energien muss auf dem 
Grundstück im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude oder 
dessen Nebenbauwerken (Garage, Carport, Schuppen etc.) erzeugt werden. Das sind 
z.B. Strom aus Photovoltaikanlagen oder kleinen Windkraftanlagen oder Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, die zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
Der am Gebäude oder dessen Nebengebäuden erzeugte Strom sollte überwiegend 
im Gebäude selbst genutzt werden. Die Eigennutzung von Strom muss durch eine 
Vorrangschaltung gewährleistet sein. Zwischen Erzeugern, Speichern und Verbrauchern 
(Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Haushaltsprozesse und Haushaltsgeräte) muss eine 
physische Verbindung bestehen. Bei netzeinspeisenden Photovoltaikanlagen ist die 
maximale Leistungsabgabe am Netzanschlusspunkt auf 60% der installierten Leistung zu 
begrenzen. 
Der Stromspeicher muss gemäß Herstellerangabe mindestens eine nutzbare 
Speicherkapazität aufweisen, die der Leistung der stromerzeugenden Anlage (z. B. 
Peakleistung Ppk der Photovoltaikanlage) multipliziert mit einer Stunde entspricht. Als 
Bemessungsgrundlage gilt dabei die Leistung, die zur Sicherstellung des geforderten 
Mindestertrags der stromerzeugenden Anlage für das Effizienzhaus 40 Plus erforderlich 
ist. Bei netzeinspeisenden, stromerzeugenden Anlagen muss diese und der Speicher über 
eine geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur Fernparametrierung und Fernsteuerung 
verfügen. 

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses. Die Erklärung verliert 
ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine Änderung vorgenommen oder dieses unsachgemäß 
angeschlossen wird oder nicht nach der Betriebsanleitung aufgebaut wurde.
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